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Begründung zur 8. Änderung des Regionalplanes 2000, 

Regionaler Grünzug im Landkreis Waldshut, Gemeinde Hohentengen (Lienheim) 

und Gemeinde Küssaberg (Ettikon) 

 
Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Küssaberg sehen die Gemeinde Küssaberg bzw. die Gemeinde Hohentengen besondere Sied-
lungsschwerpunkte in den Ortsteilen Ettikon bzw. Lienheim; dies wurde auch mit dem Regi-
onalverband abgestimmt. 
. 
 
Gemeinde Hohentengen, Ortsteil Lienheim: 
 
Die Baulandreserven im nördlichen Ortsteil sind weitgehend erschöpft; Baulücken sind nur 
noch vereinzelt vorhanden. 
Aufgrund der geologischen Bodenverhältnisse sowie der landschaftlichen Gegebenheiten ist 
die Ortsentwicklung in den nicht im regionalen Grünzug liegenden Flächen nördlich und öst-
lich des Ortsteiles nicht möglich. Überwiegend handelt es sich um Grünlandstandorte verein-
zelt mit Streuobst auf südexponierten Hanglagen. In Übereinstimmung mit dem Natur-
schutzbeauftragten des Landkreises wurde daher eine Entwicklungsmöglichkeit im Westen 
des Ortsteiles gesehen. 
Das Gebiet schließt sich städtebaulich gut verträglich an die dort bereits entstandenen Neu-
baugebiete an. Aus der Sicht der Landschaftsplanung sind die flach ansteigenden Lagen, die 
überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, im Vergleich mit den Flächen am 
nördlichen Ortsrand wesentlich verträglicher. 
 
Ein flächengleicher Ausgleich des regionalen Grünzuges kann am südwestlichen Ortseingang 
des Ortsteiles geschaffen werden um damit langfristig die vorhandenen Biotop- und Frei-
raumstrukturen zum Hochrhein hin zu erhalten. 
 
 
Gemeinde Küssaberg, Ortsteil Ettikon: 
Die Baulandreserven in der Siedlung Ettikon und insbesondere im Hauptort Kadelburg sind 
weitgehend erschöpft; Baulücken sind nur noch vereinzelt vorhanden. 
 
Auf Grund der topographischen Verhältnisse (südexponierte Hänge), der Untergrundbeschaf-
fenheit südöstlich des Ortsteils und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Aussiedler-
höfe) im Westen ist eine weitergehende Entwicklung im Hauptort Kadelburg nur in außeror-
dentlich eingeschränkter Weise möglich. 
 
Ersatzweise für die in Kadelburg fehlenden Flächen bietet sich aus städtebaulicher Sicht und 
wegen der guten Erschließungsmöglichkeiten das Gebiet bei Ettikon in Fortführung des be-
stehenden Siedlungskörpers an. 
 
Aus Sicht der Landschaftsplanung sind die flachen Lagen, die ausschließlich landwirtschaft-
lich genutzt werden, sehr verträglich, zumal die Grünzäsur Ettikon-Kadelburg weiterhin be-
stehen bleibt und der Grünzug entlang des Rheines nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
 
Ein Ausgleich des Grünzuges kann am Südrand des Bürgerwaldes geschaffen werden. Damit 
ist langfristig die dort vorhandene Biotop- und Freiraumstruktur gesichert. 
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